Cornelia Schröder, Goethe-Gymnasium Reichenbach, GRW 12,2006.
Die Bundesrepublik als Parteiendemokratie
1. Lesen Sie im Grundgesetz Art. 21!  Stellen Sie den Zusammenhang zur staatlichen Parteienfinanzierung her!

2. Klären Sie, wann sich eine Vereinigung Partei nennen darf!

Merkmale:

[image: image1.png]§ 2 Begriff der Partei

(1) Parteien sind Vereinigungen von Biirgern, die dauernd oder fiir langere
Zeit fiir den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Wil-
lensbildung Einflu nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen
Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Ge-
samtbild der tatsichlichen Verhltnisse, insbesondere nach Umfang und Fe-
stigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem
Hervortreten in der Offentlichkeit eine ausreichende Gewshr fiir die Ernsthaf-
tigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei kénnen nur natiir-
liche Personen sein.

(2) Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs
Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit
eigenen Wahlvorschligen teilgenommen hat.




3. Parteien werden mittels ihrer Merkmale unterschieden bzw. geordnet. Erklären Sie folgende Bezeichnungen der Parteien:

a) Wählerpartei

b) Volkspartei

c) Interessenpartei

d) Liberale Partei

e) Sozialistische Partei

4. Ordnen Sie die Parteien, die nach der letzten Wahl in den Bundestag  einziehen in die obigen Kategorien ein!

5. Als Aufgaben (Funktionen) von Parteien gelten z. B.  Programmfunktion und Personalrekrutierungsfunktion. Erklären Sie diese Funktionen am Beispiel von Wahlen und Regierungsbildung! Finden Sie noch weitere Beispiele!
6. Erklären Sie, wie das freie Mandat und die Fraktionsdisziplin  zusammen passen!
7.
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